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Amt Crivitz Amt der Zukunft

Gemeinde Dobin am See

Beschlussvorlage Vorlage-Nr: BV Dob GV 405/21
Datum: 06.05.2021
Status: offentlich

Antrag auf Grundstiickszufahrt in der Gemarkung Flessenow

Fachbereich: Amt fiir Stadt- und Gemeindeentwicklung

Sachbearbeiter/-in: Herr Buchs

Beratungsfolge (Zustindigkeit) Sitzungstermin
Bauausschuss der Gemeindevertretung der Gemeinde Dobin am See 26.05.2021
(Entscheidung)

Gemeindevertretung Gemeinde Dobin am See (Entscheidung) 09.06.2021

Sachverhaltsdarstellung:
Der Eigentiimer des Grundstiicks in der Gemarkung Flessenow, Flur 1, Flurstiick 68/13 hat
einen Antrag auf eine Grundstlickszufahrt mit einer Breite von 4 m beantragt.

Die Breite von 4 m liegt innerhalb der Vorgaben.

Die Amtsverwaltung empfiehlt dem Antrag unter den in dem Beschlussvorschlag
aufgefiihrten Bedingungen zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine- Die Kosten gehen zu Lasten des Antragstellers

Anlage/n:
Antrag, Skizze, Bilder

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Dobin am See beschlieft dem Antrag auf eine 4 m breite
Grundstiickszufahrt in der Gemarkung Flessenow, Flur 1, Flurstiick 68/13 unter folgenden
Bedingungen zuzustimmen.

1. Alle durch die Baumalinahme entstehenden Kosten gehen zu Lasten des
Antragstellers.

2. Die Herstellung der Grundstuickszufahrt darf nur von einer Fachfirma unter Einhaltung
der fur den Strallenbau geltenden Ausbaurichtlinien und Vorschriften vollzogen
werden.




Vor Beginn der Baumalnahme hat der Antragsteller eine verkehrsrechtliche
Genehmigung beim Landkreis Ludwigslust-Parchim einzuholen.

Das auf dem Antragsgegenstandlichen Grundstlick anfallende Oberflachenwasser
darf nicht Uber die Grundstiickszufahrt auf &ffentliche Flachen ein- bzw. abgeleitet
werden.

Die Zufahrt ist analog (Optik) zum Geh- und Radweg (sofern vorhanden) zu
befestigen.

Die Ausflihrung der Baumalnahme hat binnen 12 Monate nach Erlaubniserteilung zu
erfolgen. Der Baubeginn ist spatestens flnf Arbeitstage vor dem tatsachlichen Beginn
dem Amt Crivitz, Amt fir Stadt- und Gemeindeentwicklung, Sachgebiet Tiefbau/
Beitrage/ Grin anzuzeigen.

Unmittelbar nach Abschluss der BaumaRnahme und vor Inbetriebnahme der Zufahrt
ist die Fertigstellung dem Amt Crivitz, Amt flr Stadt- und Gemeindeentwicklung,
Sachgebiet Tiefbau/ Beitrage/ Griin zusammen mit einem Foto der abgeschlossenen
Baumalnahme anzuzeigen. Die Gemeinde Dobin am See, sowie das Amt Crivitz
behalt sich vor, eine Abnahme Vorort durchzufiihren.




An die
Gemeinde (Stadt)

Dobin am fes

liber das Amt Crivitz

Amt fiir Stadt- und Gemeindeentwicklung

Sachgebiet Tiefbaw Beitrige/ Griin

Amtsstraide 5
19089 Crivitz
Antrag auf Herstellung einer Grundstlickszufahrt
[ Antrag auf Herstellung einer Baustellenzufahrt
Name Antragstelier Huntz, Mirko
Anschrift Sterm Buchholz 1, 190&1 Echwerin
017630177373
Telsfonnumnmer:
i rlechunt i1.
E-Mail-Adresse: e e
Der Antrag bezieht sich auf die Herstellung =iner Erstzufahri

Strale, Hummer:
Gemarkung:

Flur:

Herstellung siner mweiten Zufahrt
I:I Verinderung ! Erweiterung einer vorhandenen Zufahrt
g q

Lindenstrafe 13

Flessenow

1 34 /13
Flurstiick: /

Der Antragsteller ist Eigentlimer des genannten Grundstickes.

D Der Antragsteller izt nicht EigentiUmer des genannten Grundstickes. Die Ermachtigung des
Grundstickseigentimers lisgt dem Antrag bei.
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Die Breite der Zufahrt betragt m und izt dem beiliegenden Lageplan/ der Skizze zu entnehmen.

Die Bauwarbeiten werden durch ein zugelassenes Fachunternehmen auf eigene Kosten
ausgefihrt. Es ist beabsichtigt folgendes Untermehmen zu beauftragen:

Firma, Mame, Anschrift




D Gehweganbindung Sonstiges:

Begnindung: D Zufahrt zum Stellplatz Zufahrt zur Garagelf zum Carport
[]
[]

Baugru ndstﬂch: innerhalb des Ortes

aulerhalb des Ories

Der Straltenraum zwischen Stralle und Baugrundstiick ist:

O
[

unbefestigt ( Grin-, Schotterstreifen, o.4.)
Straltengraben vorhanden
Gehweg vorhanden

Belag aus D Rechteck-/ Verbundsteine Asphalt

O O

[ Plattenbelag

Radweganlage vorhanden
Belag aus I:I Rechiteck- Verbundsteine I:I Asphalt
Bordanlage an Stralte vorhanden

[ Haochbord Tief Rundlord
Material O Maturstein Beton

Als Unterlagen sind beigefigt:

1

Lageplan/ Skizze mit Darstellung wnd “VermaBung der Zufzhrt sowie mit Darstellung und
Angaben zu vorhandenen Beleuchtungsanlagen, BAumen, Grinanlagen, Schaltschranken oder
dergleichen

2. Foto der gegenwéiriigen Situation (Bestandsaufnahme)

Mir ist bekannt, dass

alle durch die Baumalnahme entstehenden Kosten zu meinen Lasten gehen.

durch Genehmigung dieses Antrages die aufgrund anderer Bestimmungen erforderlichen
Genehmigungen nicht ersetzt werden. Insbesondere ist vor Beginn der Bauarbeiten rechizeitig
die nach § 45 Straltenverkehrsordnung (5tV0) eforderliche verkehrsrechtliche Genehmigung
beim Landkreis Ludwigzlust-Parchim zu beantragen.

daz auf dem antragsgegenstandlichen Grundstick anfallende Oberflachenwasser nicht dber
die Grundstickszufahrt auf offentliche Flachen ein- bzw. abgeleitet werden darf.

die Genshmigung auf Widerruf erteilt wird.

wenn die Beseitigung oder Anderung der Zufahrt angeordnet wird, dieses auf Kosten des
Antragstellers zu erfolgen hat.

fur die Genehmigung des Antrages eine Yerwaltungsgebahr erhoben wird.

Die nachstehend aufgefiihrten besonderen Bedingungen werden als rechtzverbindlich anerkannt. lhre
Erflllung wird ausdriicklich zugesagt.

Schwerin, 07.04.2021 1. Hf/“"!/&'

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers



Amt Crivitz

Besondere Bedingungen
fiir die Genehmigung siner Grundstiicks- bzw. Baustellenzufahrt

1.

Die Ausfihrung der Baumafnahme hat binnen 12 Monate nach Genehmigungserteilung zu
erfolgen. Der Baubeginn ist spitestens finf Arbeitstage vor dem tatsdchlichen Beginn dem
Amt Crivitz, Amt fur Stadt- und Gemeindeentwicklung, Sachgehiet Tiefbaw' Beitragel Grin
AnZUzZeigen.

Fir die Arbelten im dffentlichen Verkehrsraum ist eine verkehrsrechtliche Genehmigung
heim Landkreis Ludwiglust-Parchim zu beantragen. Die Arbeitsstellensicherung erfolgt
nach RSA und ZTV-5A. Lagerplatze und Baustelleneinrichiungsplatze im offentlichen
Yerkehrsraum stellen eine Sondernutzung dar. Diese Sondernutzung ist beim Blrgeramt,
Sachgehiet dffentliche Sicherhelt und Ordnung des Amtes Crivitz zu beantragen.

Der Antragsteller hat dafir Sorge zu tragen, dass keine Grenzzeichen entfernt bzw.
heschadigt werden. Muss aus technischen Grinden gin Grenzzeichen entfernt werden, ist
nach Fertigstellung der Arbeiten eine Grenzwiederherstellung bel einem dffentlich
hesteliten und versidigten “ermessungsbiro zu beantragen und auf Kosten des
Yeranlassers durchfiihren zu lassen.

Bis zum Abschluss der Bauarbeiten ist der Antragsteller als Veranlasser der Malnahme fir
die Verkehrssicherheit im Bereich der Baustelle verantwortlich.

Der Antragsteller als Auftraggeber haftet fir sdmitliche aus der Unterlassung oder
Schlechterfillung von verkehrsrechtlichen Anordnungen erwachsenden unmittelbaren und
mittelharen Schaden und verpflichtet sich, die Gemeinde bzw. Stadt von allen gegen sie
erhobenen Anspriche, die auf eine ungenidgende Sicherung der Baustelle beruhen, in
vollem Umfang freizustellen.

Die im Zusammenhang mit der Bautdtigkeit aufiretenden Strafenschaden und -
verschmutzungen sind unverziglich ohne Aufiorderung zu beseitigen.

Fir nicht mehr bendtigte Grundstickszufahrten kann die Gemeinde bzw. Stadt den
Rickbau auf Kosten des Antragsiellers verlangen.

Unmitielbar nach Abschluss der Baumalnahme und vor Inbetriebnahme der Zufahr ist die
Fertigstellung dem Amt Crivitz, Amt fir Stadt- und Gemeindeentwicklung, Sachgehiet
Tiefbaw’ Beitrdge/ Grin zusammen mit einem Foto der abgeschlossenen Baumalknahme
anzuzeigen. Die Gemeinde hzw. Stadt behdlt sich vor, eine Abnahme Voror durchzufiihren.

Es bleibt vorbehalten, aulfer den vorstehenden, genannten Bedingungen in Einzelfallen
hesondere Auflagen zu erieilen.

Schwerin, 07.04.2021 M. HM

Cirt, Datum Unterschrift des Antragstellers
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Zeichenerklarung

Schraffuren Linien

vorhandene bauliche Anlagen zu beseitigende bauliche Anlagen
oder Bauteile oder Bauteile
(1t. BauVorlVo M-V vom 10.07.2006, (1t. BauVorlVo M-V vom 10.07.2006,
Anlage 1) Anlage 1)
geplante bauliche Anlagen — Baugrenze (lt. PlanzV '90 Pkt. 3.5)
oder Bauteile — — Baulinie (lt. Planzv '90 Pkt. 3.4)
(lt. BauVorlVo M-V vom 10.07.2006, -
Anlage 1) Grenzen des Grundstiicks

— — (1t. BauVorlVO M-V vom 10.07.2006

Anlage 1)

Flédche, die von Baulasten

betroffen sind amtliche Flurstiicksgrenzen

[ 30.56

(1t. BauVorlVo M-V vom 10.07.2006, Flurstiicksgrenzen bediirfen noch
Anlage 1) einer Ubernahme in die
Liegenschaftsdokumentation

OK Gel alt=neu

StraBenverkehrsflichen/ Abstandsfldchen

Verkehrsflédchen besonderer T=3.00

Tiefe der Abstandsfldche in m

Zweckbestimmung

(It. PlanzV '90 Pkt. 6.1 und 6.2) *—o—o— Abgrenzung unterschiedlicher

Nutzungen laut B-Plan

_v_v_ Flachen zum Schutz vor
- Griinfliachen laut B-Plan schédlichen Umwelteinfliissen
OK Ge)alt=neu —_—
° — StraBenbegrenzungslinie
39.58 /) Linde 1 h b 5
St:D=0,6 JE Kante geplanter Gehweg bzw. Strabe
Kr.: D=12,0 Stellplatze / Zufahrten /
nicht bebaubare Griinflache 61 900 Zuwegungen / Terrassen
Flache: 544 m? —|— 39.61 —|— —
Linde
St D=0,8 39.50 Punkte Texte
Kr.: D= 15,0
b v Hohenbezug (6rtlich) zpf ... Zaunpfahl
v i BSt ... Betongrenzstein
/ Eingang / Zufahrt GSt .. Granitgrenzstein
39.60 .
Firstrichtung B ... Bolzen
/ SM ... Schlagmarke
N b . Parkplatz RM ... Rohr mit Marke
\ 5® . . N .. Nagel
/‘ verkehrsberuhigter Bereich OKFF ... Oberkante FertigfuBboden geplant
Linde O Grenzpunkt - abgemarkt OKS ... Oberkante Sohlplatte geplant
St.: Dz0, Whs ... Wohnhaus
o Grenzpunkt neu - abgemarkt Cp ... Carport
Ga ... Garage
20, Parzellennummer/Wohnhausnummer Stpl ... Stellplatz

Nach Vorgabe des Entwurfsverfassers wurden:
- die Baukdrper lagemaBig auf das Grundstiick eingeordnet
- die BaukOrper héhenmédBig eingeordnet (geplante Hohenangabe im Kasten)

Dieser Lageplan wurde auf der Grundlage
amtlicher Unterlagen und eigener &rtlicheq
Messung angefertigt.

Die Ubereinstimmung des im Lageplan

Nachweis der Einhaltung der Festsetzung des B-Planes: dargestellten katastermdbigen Bestandes
/ mit den Nachweisen des
38.89 Festsetzungen B-Plan Angaben zum Bauvorhaben Liegenschaftskatasters wird bestatigt.
9.34 I I
Linde
St.: 27 A A
" _5 GRZ 0,3 GRZ 0,15
o ° Fir die Richtigkeit:
SD, WD, KWD, MD SD
DNG 25° - 48° DNG 45°
OKFF 0,5 m Uber mittleren Hohenlage OKFF 0,25 m {ber mittleren Hohenlage
_|_ _|_ M Fahrbahnmitte Fahrbahnmitte
Mirko Huntz

Vermessungsassessor

Lageplan zum Bauantrag

Verordnung iiber Bauvorlagen und bauaufsichtliche Anzeigen
Bauvorlagenverordnung - BauVorlVO M-V)
299 %038 vom 10.Juli 2006 (GVOBL. M-V S.612)
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N
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Gemeinde Dobin am See, Gemarkung Flessenow; Flur 1; Flurstiick 34/13 MaRstab
Bauvorhaben: Neubau eines Einfamilienhauses; LindenstraBe 13, Flessenow
Lageplan zum Bauantrag; Bauherren Mirko und Caroline Huntz
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1 : 250
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C:\Users\Mirko Huntz\Dropbox\Hausbau_Grundstiick\Hausbau_Grundstiick\Caplan\Auswertung\Lageplan
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	Ö Top 10 BV Dob GV 405/21
	Ö Top 10 BV Dob GV 405/21 Anlage 01 'Antrag Zufahrt mit Unterschrift'
	Ö Top 10 BV Dob GV 405/21 Anlage 02 'Lageplan'
	Ö Top 10 BV Dob GV 405/21 Anlage 03 'Bilder'

